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3 2 . Kundmachung: Britische Hoheitszeichen „Auszeichnung der Königin für Exportleistungen"
und „Auszeichnung der Königin für technologische Leistungen"

33. Kundmachung: Annahme des Europäischen Übereinkommens betreffend Auskünfte über aus-
ländisches Recht durch die Niederlande

3 4 . Abänderung der Regel 27 der Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken

3 2 . Kundmachung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 22. De-
zember 1976 betreffend die britischen Ho-
heitszeichen „Auszeichnung der Königin für
Exportleistungen" und „Auszeichnung der

Königin für technologische Leistungen"

Auf Grund des § 6 Abs. 2 Markenschutz-
gesetz 1970, BGBl. Nr. 260, wird im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten kundgemacht, daß § 6 Abs. 1
des Markenschutzgesetzes 1970 auf die britischen
Hoheitszeichen „Auszeichnung der Königin für
Exportleistungen" und „Auszeichnung der
Königin für technologische Leistungen" in ihren
drei Ausführungsformen, die im Markenregister
des Österreichischen Patentamtes für jedermann
zur Einsicht aufliegen, Anwendung findet.

Durch diese Kundmachung werden die Kund-
machungen des Bundesministers für Handel, Ge-
werbe und Industrie vom 18. Feber 1972, BGBl.
Nr. 81, betreffend staatliche Hoheitszeichen des

Vereinigten Königreiches von Großbritannien
und Nordirland und vom 30. April 1974, BGBl.
Nr. 309, betreffend das britische Hoheitszeichen
„Auszeichnung der Königin für die Industrie"
nicht berührt.

Staribacher

33. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
11. Jänner 1977 über die Annahme des
Europäischen Übereinkommens betreffend
Auskünfte über ausländisches Recht vom

7. Juni 1968 durch die Niederlande

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates haben die Niederlande ihre An-
nahmeurkunde zum Europäischen Übereinkom-
men betreffend Auskünfte über ausländisches
Recht (BGBl. Nr. 417/1971, letzte Kundmachung
über den Geltungsbereich BGBl. Nr. 233/1976)
am 1. Dezember 1976 hinterlegt.

Kreisky

34.
Abänderung der Regel 27 der Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die

internationale Registrierung von Marken *)
Die Versammlung des besonderen Verbandes für die internationale Registrierung von Marken

hat in Genf am 5. Oktober 1976 auf Grund des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii)
des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967, einen Beschluß folgenden Inhalts gefaßt:

(Übersetzung)

I. Die Regel 27 der Ausführungsordnung vom
21. Juni 1974 wird wie folgt geändert:

Regel 27
E r f o r d e r l i c h e G e b ü h r e n

(1) Das Internationale Büro erhebt folgende
im voraus in Schweizer Franken zu entrichtende
Gebühren:

*) Siehe BGBl. Nr. 8/1975 und BGBl. Nr. 634/1975
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(2) Das Internationale Büro ist ermächtigt, für
dringlich auszuführende Aufträge sowie für in
dieser Regel nicht vorgesehene Leistungen eine
Gebühr zu erheben, deren Höhe es selbst fest-
setzt.

(3) Falls die Höhe der Gebühren geändert
wird, so ist der neue Betrag für die inter-
nationalen Registrierungen, die das Datum des
Inkrafttretens der Änderung oder ein späteres
Datum tragen, sowie für die Erneuerungen inter-
nationaler Registrierungen, für die der laufende
Zeitabschnitt an diesem oder einem späteren
Datum abläuft, maßgebend. Hinsichtlich der für
den zweiten Zeitabschnitt von zehn Jahren zu
entrichtenden Restgrundgebühr ist der neue Be-
trag maßgebend, wenn die Restgrundgebühr nach
Inkrafttreten der Änderung gezahlt wird.

II. Dieser Beschluß tritt am 1. April 1977 in
Kraft.

Kreisky


